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zum Arbeitszeitgesetz
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eit diesem Jahr gilt in vielen Bundesländern eine Solarcar-
portpflicht für neue, offene Parkplätze, sowohl öffentlich oder 
nicht öffentlich. Das Ziel: Bereits versiegelte Flächen ökolo-

gisch sinnvoll nutzen und die Energiewende weiter voranbringen. In 
Baden-Württemberg gilt die Regelung beispielsweise bereits ab 35, 
in Rheinland-Pfalz ab 50 und in Schleswig-Holstein ab 100 Stell-
plätzen. Aktuell wird diese Pflicht noch unterschiedlich ausgestaltet 
und beruht auf Verordnungen aus dem Klimaschutzgesetz oder aus 
einzelnen Landesbauverordnungen. Zukünftig soll eine Solaran-
lagenpflicht für gewerbliche Bauten bundesweit geregelt werden.
 
Für Unternehmen, die bereits über eine elektrifizierte Flotte verfü-
gen, und für die, die neue E-Autos in ihrem Fuhrpark einplanen, ist 
die Kombination eines Solarcarports mit Ladeinfrastruktur sinnvoll. 
Carports auf Parkplätzen verbindet man meist im ersten Moment 
mit Witterungsschutz, Entlastung des Winterdienstes, geringerem 
Klimatisierungsbedarf im Sommer und einer höheren Lebensdauer 
für parkende Fahrzeuge. Mit der neuen Solarpflicht rückt das Thema 
der wirtschaftlichen und ökologischen Nutzung rasant in den Fokus. 
Die Energie, die über die Solarmodule auf dem Carport gewonnen 
wird, kann direkt zum Laden der E-Fahrzeuge genutzt werden. Für 
Flotten, bei denen vor allem nachts geladen wird, empfiehlt sich ein 
PV-Speicher, um die am Tag gewonnene Energie zu nutzen. Der 
Energiegewinn kann ins Stromnetz eingespeist, oder für die Ver-
sorgung des Energiebedarfs angrenzender Gebäude genutzt werden.

Neuer Baustein für nachhaltige Elektromobilität: Diese 
Produktkombination unterstützt Unternehmen in dem Wunsch 
nach klimaneutraler Energie in einem weiteren, wichtigen Detail. 
Gleichzeitig hilft das Zusammenspiel, künftige Bauvorhaben nach 
Vorgaben der Landesbauverordnungen zu realisieren. Im Idealfall 
erhalten Kunden die komplette Projektkette aus einer Hand. „Die 
Solar Carports sind ein weiterer wichtiger Baustein im Portfolio 
nachhaltiger Elektromobilität“, erklärt Marcus Scholz, Geschäfts-
führer der elexon GmbH.
Noch Fragen? www.elexon-charging.com

LADEinFRASTRUkTUR cLEvER komBiniERT:

Neue Solarpflicht 
sinnvoll nutzen

Nach langer Zeit des Wartens hat das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) bereits am 18. April 2023 den Refe-
rentenentwurf zum Arbeitszeitgesetz vorgelegt. Damit nimmt es 
nun die Pflicht von Arbeitgebern zur Arbeitszeiterfassung in das 
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) auf, die bereits vom Bundesarbeitsge-
richt (BAG) mit Entscheidung vom 13. September 2023 (Az.: 1 
ABR 22/21) festgestellt worden war. Das BAG hatte sich seiner-
seits an den Vorgaben des europäischen Arbeitszeitrechts und dem 
Stechuhr-Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 14. Mai 2019 
(Az.: C-55/18) orientiert.

Der Referentenentwurf: Was kommt?

Der Entwurf enthält insbesondere folgende Regelungen: 

1. Form der Zeiterfassung
❚ Der Referentenentwurf sieht grundsätzlich die elektronische 
Erfassung von Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit 
aller Arbeitnehmer vor. Elektronisch kann nach dem Entwurf auch 
die Nutzung eines herkömmlichen Tabellenkalkulationsprogramms 
bedeuten.
❚ Eine nichtelektronische Zeiterfassung bleibt möglich für Kleinun-
ternehmen mit weniger als zehn Arbeitnehmern sowie für Arbeitgeber 
ohne Betriebsstätte im Inland.
❚ Darüber hinaus kann die nichtelektronische Zeiterfassung tarif-
vertraglich oder aufgrund eines Tarifvertrags durch Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung festgelegt werden
❚ Arbeitgeber haben die Arbeitszeitnachweise mindestens zwei 
Jahre aufzubewahren und für Kontrollen der Aufsichtsbehörde 
bereitzuhalten.
❚ Auf Verlangen haben Arbeitgeber die Arbeitnehmer über die 
aufgezeichnete Arbeitszeit zu informieren und ihnen eine Kopie zur 
Verfügung zu stellen. 
 
2. Zuständigkeit für die Aufzeichnung
❚ Grundsätzlich sind Arbeitgeber für die Zeiterfassung zuständig.
❚ Arbeitgeber können die Pflicht zur Zeiterfassung auf Arbeitnehmer 
oder Dritte delegieren. Verantwortlich bleibt jedoch der Arbeitgeber. 

3. Zeitpunkt der Aufzeichnung
❚ Die Arbeitszeit ist jeweils am Tag der Arbeitsleistung aufzuzeichnen.
❚ Durch Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrags durch 
Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung kann vereinbart werden, daß 
die Aufzeichnung an einem anderen Tag, spätestens aber bis zum 
Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Tags 
erfolgen kann.

4. Übergangszeitraum
❚ Der Gesetzesentwurf enthält eine nach Unternehmensgröße ge-
staffelte Übergangsregelung für die Einführung eines elektronischen 




